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Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung vom   

17.11.2020 zur „Anwendung der Standardberufsbildpositionen in der 

Ausbildungspraxis“ 

Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) empfiehlt die verbindliche 

Nutzung der nachfolgenden Standardberufsbildpositionen in jedem Neuordnungsverfahren. 

Erstmals werden sie in Verordnungen, die zum 01.08.2021 in Kraft treten, rechtsverbindlich. 

 

Darüber hinaus empfiehlt der Hauptausschuss des BIBB ausbildenden Betrieben und 

beruflichen Schulen, diese modernisierten Standardberufsbildpositionen auch jetzt schon in 

der Ausbildung sämtlicher Ausbildungsberufe nach BBiG und HwO integrativ im 

Zusammenhang mit fachspezifischen Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten während 

der gesamten Ausbildung zu vermitteln, auch wenn sie noch nicht in allen 

Ausbildungsordnungen enthalten sind. Er appelliert an alle Akteure in der Beruflichen 

Bildung, dies aktiv zu unterstützen, indem sie ausbildende Betriebe und berufliche Schulen 

auf diese Empfehlung des Hauptausschusses und die Bedeutung der neuen 

Standardberufsbildpositionen für die Arbeitswelt der Zukunft auf verschiedenen Wegen 

aufmerksam machen, für deren Umsetzung werben und sie dabei auf geeignete Weise 

unterstützen.  

 

 

Zum Hintergrund: 

Standardberufsbildpositionen sind bildungspolitische Steuerungsinstrumente, die in den 

Ausbildungsordnungen im Ausbildungsrahmenplan geregelt, während der gesamten 

Ausbildung zu vermitteln und als Mindestanforderungen zu verstehen sind. Das bedeutet, 

ihre Vermittlung ist von allen ausbildenden Betrieben sicherzustellen und im betrieblichen 

Ausbildungsplan aufzugreifen. Durch ihre Berücksichtigung als Mindeststandard, über alle 

Ausbildungsordnungen hinweg, geht ein wichtiges, bildungspolitisches Signal für alle an der 

Berufsbildung beteiligten Institutionen und Akteure aus. 

 

Ziel der dualen Berufsausbildung ist es, für eigenverantwortliche Tätigkeiten auf einem 

möglichst breiten Gebiet zu qualifizieren. Daraus ergibt sich auch ein Bildungsauftrag, zur 

Persönlichkeitsentwicklung der Auszubildenden in Richtung einer selbständigen 

Persönlichkeit, die sich reflektierend und aktiv mit aktuellen gesellschaftlichen Problemen 

auseinandersetzt, beizutragen. Ein solcher Bildungsauftrag ist gemäß der weiterhin aktuellen 

Empfehlung des Bundesauschusses für Berufsbildung vom 25.10.1974 verbindlicher 

Bestandteil eines anerkannten Ausbildungsberufs. Dort heißt es: „Bei der Anerkennung bzw. 

Aufhebung eines Ausbildungsberufes sind bildungspolitische, wirtschafts- und 

arbeitsmarktpolitische sowie berufspädagogische Gesichtspunkte zu berücksichtigen“. Auch 
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sind „der Erwerb von Befähigung zum selbständigen Denken und Handeln bei der 

Anwendung von Fertigkeiten und Kenntnissen“ Ziel einer anerkannten Berufsausbildung 

sowie „die Anlage auf dauerhafte, vom Lebensalter unabhängige berufliche Tätigkeit“ zu 

fördern. Die modernisierten Standardberufsbildpositionen greifen diese Aspekte unter 

Berücksichtigung aktueller Entwicklungen auf und setzen für die zukunftsfähige Gestaltung 

der Ausbildung in einer sich wandelnden Arbeitswelt bildungspolitisch wichtige zusätzliche 

Akzente. Komplexer werdende Arbeitsprozesse erfordern selbständige, verantwortungsvolle 

und sozialkompetente Fachkräfte. Kompetentes Handeln zielt in diesem Verständnis auf die 

Kommunikation, die Gesundheit und Unversehrtheit aller und nicht zuletzt auch auf den 

sicheren Umgang mit Daten des Unternehmens sowie Dritter.  

 

Die Standardberufsbildpositionen leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung von 

demokratischen Kompetenzen in unserer Gesellschaft, indem sie auf die 

Eigenverantwortung des Einzelnen am Arbeitsplatz im Sinne von Rechten, Pflichten sowie 

die Bedeutung von Prävention und Weiterbildung hinweisen. Des Weiteren definieren sie 

Mindestanforderungen an die nachhaltige Gestaltung des Arbeitslebens und die Tätigkeit in 

einer digitalisierten Arbeitswelt. Sie sind auch Gegenstand der Prüfungen. 

 

Im April 2020 einigte sich der Hauptausschuss des BIBB auf modernisierte 

Standardberufsbildpositionen. Sie umfassen folgende vier Bereiche: 

 Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht 

 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

 Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

 Digitalisierte Arbeitswelt 

 

Zu den Standardberufsbildpositionen wurde eine praktische Umsetzungshilfe für die Reihe 

„Ausbildung gestalten“ entwickelt. Diese finden Sie in Ergänzung zur 

Hauptausschussempfehlung unter: https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA_Erlaeuterungen-

der-integrativ-zu-vermittelnden-Fertigkeiten-Kenntnisse-und-Faehigkeiten.pdf. Nach 

Neuordnungen von Berufen wird die entsprechende Ausgabe „Ausbildung gestalten“ 

berufsspezifisch konkretisiert.  

 

Am Erarbeitungsprozess waren das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, 

Kammerorganisationen, die Kultusseite der Länder und das BIBB beteiligt.    

 

Im Detail lauten die modernisierten Standardberufsbildpositionen wie folgt:  

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA_Erlaeuterungen-der-integrativ-zu-vermittelnden-Fertigkeiten-Kenntnisse-und-Faehigkeiten.pdf
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA_Erlaeuterungen-der-integrativ-zu-vermittelnden-Fertigkeiten-Kenntnisse-und-Faehigkeiten.pdf
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Lfd. Nr. Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zeitliche                                                                                                                                                                          

Zuordnung 

1 Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie  

Arbeits- und Tarifrecht (§ x Absatz y Nummer 1) 

 a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und Geschäftsprozesse 

des Ausbildungsbetriebes erläutern 

 

während 

der 

gesamten 

Ausbildung 

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag sowie Dauer und 

Beendigung des Ausbildungsverhältnisses erläutern und Aufgaben der 

im System der dualen Berufsausbildung Beteiligten beschreiben 

 

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Ausbildungsordnung 

und des betrieblichen Ausbildungsplans erläutern sowie zu deren 

Umsetzung beitragen 

 

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, sozial-, tarif- und 

mitbestimmungsrechtlichen Vorschriften erläutern 

 

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebsverfassungs- 

oder personalvertretungsrechtlichen Organe des 

Ausbildungsbetriebes erläutern 

 

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Beschäftigten zu 

Wirtschaftsorganisationen und Gewerkschaften erläutern   

 

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern  

h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern   

i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der beruflichen 

Weiterentwicklung erläutern 

 

2 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (§ x Absatz y Nummer 2) 

 a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen Arbeitsschutz- und 

Unfallverhütungsvorschriften kennen und diese Vorschriften 

anwenden 

 

während 

der 

gesamten 

Ausbildung 

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz und auf 

dem Arbeitsweg prüfen und beurteilen 

 

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern   
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d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung von 

Gefährdungen sowie von psychischen und physischen Belastungen für 

sich und andere, auch präventiv, ergreifen 

 

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden   

f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben und erste Maßnahmen bei 

Unfällen einleiten 

 

g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes 

anwenden, Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben und erste 

Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen  

 

3 Umweltschutz und Nachhaltigkeit (§ x Absatz y Nummer 3) 

 a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter Belastungen für 

Umwelt und Gesellschaft im eigenen Aufgabenbereich erkennen und 

zu deren Weiterentwicklung beitragen 

 

während 

der 

gesamten 

Ausbildung 

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte, Waren oder 

Dienstleistungen Materialien und Energie unter wirtschaftlichen, 

umweltverträglichen und sozialen Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit 

nutzen 

 

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes 

einhalten  

 

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer 

umweltschonenden Wiederverwertung oder Entsorgung zuführen  

 

e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen Arbeitsbereich 

entwickeln  

 

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne einer 

ökonomischen, ökologischen und sozial nachhaltigen Entwicklung 

zusammenarbeiten und adressatengerecht kommunizieren  

 

4 Digitalisierte Arbeitswelt (§ x Absatz y Nummer 4) 

 a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie mit Daten Dritter 

umgehen und dabei die Vorschriften zum Datenschutz und zur 

Datensicherheit einhalten 

 
während 

der 
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b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und 

informationstechnischen Systemen einschätzen und bei deren 

Nutzung betriebliche Regelungen einhalten 

 gesamten 

Ausbildung 

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effizient kommunizieren 

sowie Kommunikationsergebnisse dokumentieren  

 

d) Störungen in Kommunikationsprozessen erkennen und zu ihrer Lösung 

beitragen 

 

e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren und aus digitalen 

Netzen beschaffen sowie Informationen, auch fremde, prüfen, 

bewerten und auswählen 

 

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des selbstgesteuerten 

Lernens anwenden, digitale Lernmedien nutzen und Erfordernisse des 

lebensbegleitenden Lernens erkennen und ableiten 

 

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschließlich der Beteiligten 

anderer Arbeits- und Geschäftsbereiche, auch unter Nutzung digitaler 

Medien, planen, bearbeiten und gestalten  

 

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichtigung gesellschaftlicher 

Vielfalt praktizieren 

 

 

 

 

 


